
                                                                                              

Das Amt Südangeln mit Sitz im ländlichen Zentralort Böklund sucht zum  nächstmöglichen 
Zeitpunkt

einen Bauhofmitarbeiter  (w/m/d)

in Teilzeit mit 30 Wochenstunden, befristet bis zum 31.12.2026.

Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf Tätigkeiten in den Gemeinden des Amtsgebietes sowie 
in den Schulen im Amtsbereich. Die Abstimmung des Arbeitsschwerpunktes wird durch einen 
Dienstplan geregelt.

Ihre Aufgaben: 

• Betreuung und Unterhaltung der Amts-, Gemeinde- und Schulliegenschaften incl. 
Unterstützung bei Veranstaltungen

• Pflege der Grünanlagen
• Landschafts- und Gehölzpflege
• Winterdienst incl. Abend- und Wochenenddienst
• Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen 

Unsere Anforderungen: 

• abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung 
und handwerkliches Geschick für kleinere Instandsetzungen und 
Unterhaltungsarbeiten

• Erfahrung in Straßenreinigung und Grünpflege (Gärtner im Garten- und 
Landschaftsbau) oder mit Erfahrung in dem Bereich Hoch- oder Tiefbau

• gute körperliche Belastbarkeit
• Führerschein Klasse BE und C, wünschenswert CE
• Bereitschaft, den Privat-PKW gegen Kostenerstattung für dienstliche Fahrten 

einzusetzen 
• EDV-Grundkenntnisse (MS-Office, Outlook)

Unser Angebot: 

• Eingruppierung entsprechend der persönlichen Qualifikation bis zur Entgeltgruppe 6 
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVÖD) inklusive Zusatzversorgung 
VBL

• ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet in einem motivierten 
Team



 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 
25.05.2026 an das Amt Südangeln, Die Amtsdirektorin, Toft 7, 24860 Böklund. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Personalverwaltung unter der Tel. Nr. 04623/78-414 zur 
Verfügung. Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Es gilt das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen 
im öffentlichen Dienst. 

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet. 

   


